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SAirLines AG in Nachlassliquidation; 

Zirkular Nr. 22 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Nachfolgend orientieren wir Sie über den aktuellen Stand der Nachlassliquidation der 

SAirLines sowie den geplanten weiteren Ablauf des Verfahrens in den nächsten Mona-

ten. 

I. VERKAUF DER FORDERUNGEN GEGEN DIE VOLARE-GESELLSCHAFTEN 

Die Volare Group war eine im Jahr 2000 gegründete Holdinggesellschaft, wel-

che die Volare Airlines und die Air Europe unter einem gemeinsamen Dach 

vereinigte. Ende des Jahres 2000 hielt die SAirLines eine Beteiligung von 

49.79 % an der Volare Group. Am 1. Februar 2001 veräusserte die SAirLines 

die Beteiligung an der Volare Group an den Mitaktionär Gino Zoccai bzw. an ei-

ne von ihm beherrschte Gesellschaft. Bei dieser Gelegenheit wurden die ge-

genseitigen Forderungsverhältnisse zwischen den Gesellschaften des Swissair-

Konzerns und den Volare-Gesellschaften bereinigt. Im Rahmen dieses Ge-

schäftes verpflichteten sich die Volare-Gesellschaften zu einer Zahlung von 

insgesamt CHF 70 Mio. an die auf Seiten des Swissair-Konzerns beteiligten 

Gesellschaften. 
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Die Veräusserungsvereinbarung wurde wegen Zahlungsschwierigkeiten der Vo-

lare-Gesellschaften mehrfach modifiziert. Unter anderem wurden die Zahlungs-

fristen verlängert. Ende des Jahres 2004 wurden die drei Volare-Gesellschaften 

für insolvent erklärt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Volare-Gesellschaften, 

Gino Zoccai und die Banken, die Garantien geleistet hatten, rund CHF 66 Mio. 

an die Swissair-Gesellschaften bezahlt. Die SAirGroup AG in Nachlassliquidati-

on ("SAirGroup") meldete in den entsprechenden Insolvenzverfahren jeweils für 

die Swissair-Gesellschaften die ausstehenden Kapital- und Zinsforderungen an. 

Im Januar 2006 wurden in jedem der drei Verfahren Forderungen im Umfang 

von EUR 4'095'855.43 als nicht privilegierte Forderungen zugelassen. Seither 

sind in diesen Verfahren keine Abschlagszahlungen an die Gläubiger ausge-

richtet worden. Informationen über den Stand und das voraussichtliche Ergeb-

nis der Insolvenzverfahren sind nicht erhältlich. Es ist unklar, wie lange die Ver-

fahren noch dauern werden. 

Im Juni 2016 bekundete die Duepuntozero NPL S.p.A. ("Duepuntozero"), ein 

italienisches Investmentunternehmen, Interesse daran, die kollozierten Forde-

rungen der Swissair-Gesellschaften gegen die Volare-Gesellschaften zu erwer-

ben. Als Ergebnis der darauffolgenden Verhandlungen schloss die SAirGroup 

als Vertreterin der Swissair-Gesellschaften mit Duepuntozero im Oktober 2016 

eine Vereinbarung über den Verkauf der Forderungen zum Gesamtpreis von 

EUR 600'000.00 ab. In der Zwischenzeit haben der Gläubigerausschuss und 

die beteiligten Swissair-Gesellschaften dem Verkauf der Forderungen gegen 

die Volare-Gesellschaften zugestimmt. Die SAirLines wird aus diesem Verkauf 

EUR 184'911 (30.8185 % von EUR 600'000) erhalten. 

II. BEREINIGUNG VON KONZERNINTERNEN FORDERUNGEN 

1. VERGLEICH MIT DER SA IRGROUP AG  BETREFFEND GEGENSEITIGE 

FORDERUNGSVERHÄLTNISSE  

Die SAirLines meldete im Nachlassverfahren der SAirGroup AG Forderungen in 

verschiedenen Währungen von umgerechnet insgesamt rund CHF 315 Mio. an. 

Die SAirLines begründete ihre Forderungen im Wesentlichen mit Darlehen, mit 

anfechtbaren Handlungen und mit Entschädigungen für konzerninterne Dienst-

leistungen. Im Weiteren stellte sie Verantwortlichkeitsansprüche gegenüber der 

SAirGroup als faktischem Organ der SAirLines in den Raum.  

Die SAirGroup ihrerseits machte im Nachlassverfahren der SAirLines Forde-

rungen in verschiedenen Währungen von umgerechnet insgesamt rund 

CHF 3 Mrd. geltend, davon rund CHF 250 Mio. mit Vorrechten an den Vermö-
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gensmassen der in die SAirLines fusionierten S Air Logistics AG, S Air Relati-

ons AG, S Air Services AG und Roscor AG. Diese Forderungen wurden haupt-

sächlich mit Darlehen, mit anfechtbaren Handlungen und mit Entschädigungen 

für konzerninterne Dienstleistungen begründet. 

Der Co-Liquidator der SAirLines auf der einen Seite und der Liquidator der 

SAirGroup auf der anderen Seite überprüften die jeweils angemeldeten Forde-

rungen. Zur Bereinigung der gegenseitigen Forderungsverhältnisse nahmen sie 

im Frühjahr 2016 Verhandlungen auf. In diesen Verhandlungen wurden die 

Prozessrisiken der jeweils bestrittenen Forderungen diskutiert. Beide Parteien 

waren sich einig, dass gerichtliche Auseinandersetzungen wegen der Komplexi-

tät der Sachverhalte langwierig sein würden und dass das Resultat solcher Ge-

richtsverfahren nicht abschätzbar ist. Aus diesem Grund wurde nach einer für 

beide Parteien akzeptablen, gütlichen Lösung gesucht.  

Die Verhandlungen konnten im Sommer 2016 erfolgreich mit dem Abschluss 

eines Vergleichs mit folgenden Eckpunkten beendet werden: 

– Die SAirGroup reduziert ihre bei der SAirLines angemeldeten Forderungen 

auf CHF 1'000'000'000. Die SAirLines anerkennt die Forderungen in die-

sem Umfang. Die anerkannten Forderungen werden bei der SAirLines wie 

folgt kolloziert: 

 CHF 50'000'000 mit einem Vorrecht an der Vermögensmasse der S Air 

Logistics AG; 

 CHF 30'000'000 mit einem Vorrecht an der Vermögensmasse der S Air 

Services AG; 

 CHF 70'000'000 mit einem Vorrecht an der Vermögensmasse der S Air 

Relations AG; 

 CHF 850'000'000 in der dritten Klasse. 

– Die SAirLines zieht ihre bei der SAirGroup angemeldeten Forderungen 

vollumfänglich zurück. 

– Die Auszahlung der fälligen vier Abschlagszahlungen von insgesamt 

14.4 % auf dem anerkannten Forderungsbetrag in Höhe von CHF 850 Mio. 

sowie die Auszahlung der Abschlagszahlung von 100 % auf den anerkann-

ten Forderungen mit Vorrechten in Höhe von total CHF 150 Mio. erfolgen 

nach dem Inkrafttreten des Vergleichs und nach dessen Mitteilung an die 

Gläubiger der SAirGroup und der SAirLines. 

– Nach Erfüllung dieses Vergleichs sind die Parteien per Saldo aller Ansprü-

che auseinandergesetzt. Ausgenommen von dieser Saldoklausel sind all-
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fällige Masseforderungen sowie Forderungen bei der Aufteilung von Ver-

wertungserlösen im Zusammenhang mit der Realisierung von Aktiven, de-

ren Zuteilung momentan noch offen ist. 

– Der Vergleich tritt in Kraft, wenn ihm die Gläubigerausschüsse der 

SAirGroup und der SAirLines zustimmen. 

Die Gläubigerausschüsse der SAirLines und der SAirGroup haben dem Ver-

gleich an ihren Sitzungen im November 2016 zugestimmt. 

Mit diesem Vergleich werden die gegenseitigen Forderungsverhältnisse zwi-

schen der SAirLines und der SAirGroup ohne langwierige gerichtliche Verfahren 

bereinigt. Die SAirGroup wird von der SAirLines wie alle übrigen Gläubiger die 

weiteren Dividendenzahlungen erhalten. Die SAirLines besitzt keine Nachlass-

forderungen mehr gegenüber der SAirGroup. 

2. VERGLEICH MIT DER SWISSAIR SCHWEIZERISCHE LUFTVERKEHR-AG  IN 

NACHLASSLIQUIDATION BETREFFEND GEGENSEITIGE FORDERUNGS-

VERHÄLTNISSE  

Die SAirLines meldete im Nachlassverfahren der Swissair Schweizerische Luft-

verkehr-AG in Nachlassliquidation ("Swissair") eine Darlehensforderung von 

rund CHF 108 Mio. an.  

Die Swissair ihrerseits machte im Nachlassverfahren der SAirLines Forderun-

gen im Zusammenhang mit der Equant Beteiligung in Höhe von rund CHF 170 

Mio. (Verletzung des Kapitalrückzahlungsverbotes und Wiederaufleben der 

Liberierungspflicht) geltend. 

Die Liquidatoren der SAirLines auf der einen Seite und der stellvertretende Li-

quidator der Swissair auf der anderen Seite überprüften mit ihren Teams die 

jeweils angemeldeten Forderungen. Zur Bereinigung der gegenseitigen Forde-

rungsverhältnisse nahmen sie im Frühjahr 2016 Verhandlungen auf. In diesen 

Verhandlungen wurden die Prozessrisiken der jeweils bestrittenen Forderungen 

diskutiert. Beide Parteien waren sich einig, dass gerichtliche Auseinanderset-

zungen wegen der Komplexität der Sachverhalte langwierig sein würden und 

dass das Resultat solcher Gerichtsverfahren nicht abschätzbar ist. Aus diesem 

Grund wurde nach einer für beide Parteien akzeptablen, gütlichen Lösung ge-

sucht. Die Verhandlungen konnten im Sommer 2016 erfolgreich mit dem Ab-

schluss eines Vergleichs mit folgenden Eckpunkten beendet werden: 
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– Die SAirLines reduziert ihre bei der Swissair angemeldete Forderung auf 

CHF 64.8 Mio. Die Swissair anerkennt diese Forderung und kolloziert sie in 

der 3. Klasse. 

– Die Swissair zieht ihre bei der SAirLines angemeldete Forderung vollum-

fänglich zurück. 

– Die bisher von der Swissair an ihre Gläubiger ausbezahlten Abschlagszah-

lungen von insgesamt 8.1% werden der SAirLines auf der kollozierten For-

derung von CHF 64.8 Mio. nach Inkrafttreten des Vergleichs und nach des-

sen Mitteilung an die Gläubiger der SAirLines und der Swissair ausbezahlt. 

– Nach Erfüllung dieses Vergleichs sind die Parteien per Saldo aller Ansprü-

che auseinandergesetzt. Ausgenommen von dieser Saldoklausel sind all-

fällige Masseforderungen sowie Forderungen bei der Aufteilung von Ver-

wertungserlösen im Zusammenhang mit der Realisierung von Aktiven, de-

ren Zuteilung momentan noch offen ist. 

– Der Vergleich tritt in Kraft, wenn ihm die Gläubigerausschüsse der SAirLi-

nes und der Swissair zustimmen. 

Die Gläubigerausschüsse der SAirLines und der Swissair haben dem Vergleich 

an ihren Sitzungen im November 2016 zugestimmt. 

Mit diesem Vergleich werden die gegenseitigen Forderungsverhältnisse zwi-

schen der SAirLines und der Swissair ohne langwierige gerichtliche Verfahren 

bereinigt. Die SAirLines wird von der Swissair wie alle übrigen Gläubiger die 

weiteren Dividendenzahlungen erhalten. Die Swissair besitzt keine Nachlass-

forderungen mehr gegenüber der SAirLines. 

III. NACHLASSDIVIDENDE 

Die Aktivseite der SAirLines konnte nun im Wesentlichen bereinigt werden. Of-

fen ist noch die Aufteilung des Verwertungserlöses für Gesellschaften im Aus-

land zwischen der SAirGroup, der Swissair und der SAirLines sowie Verant-

wortlichkeitsansprüche. Bei den Forderungen gegen Gruppengesellschaften, 

die sich im In- und Ausland in Insolvenzverfahren befinden, geht es darum, den 

Eingang der Insolvenzdividenden auf den anerkannten Forderungen abzuwar-

ten. 

Nach dem heutigen Wissensstand kann mit einer Nachlassdividende in der 

Grössenordnung von 38.4 % gerechnet werden. Mit den ersten vier Abschlags-

zahlungen wurden bereits 14.4 % ausbezahlt. Die noch zu erwartende zukünfti-

ge Nachlassdividende beträgt deshalb noch 24 %.  
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